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[bookmark: _Hlk215068514]Einkommensteuerbescheid… vom… für Frau/Herrn ...
St.-Nr.: .../hier: Kürzung der Altenteiler-Versorgungsleistungen auf Basis neuer Ertragsprognose bei Umstellung des übertragenen Betriebs von Eigenbewirtschaftung auf Betriebsverpachtung - § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht des Einspruchsführers, 

dem angefochtenen Einkommensteuerbescheid dergestalt zu ändern, dass dem Sonderausgabenabzug für die Altenteilsleistung der erklärte Wert zugrunde gelegt wird.

Begründung:
Der angefochtene Einkommensteuerbescheid ist rechtswidrig und verletzt den Einspruchsführer in seinen Rechten. 

Die vorgenommene Kürzung ist nicht rechtmäßig, da der Abzug der Altenteilsleistungen - anders als von Ihnen vertreten - nicht auf die tatsächlich erzielten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zu begrenzen ist. 

Die Frage, ob das übertragene Vermögen ausreichend Ertrag erwirtschaftet, um die Altenteilsleistungen zu bedienen, ist anhand der Verhältnisse im Zeitpunkt des Abschlusses der Versorgungsvereinbarung zu bestimmen. Eine neue Ertragsprognose wird nur bei einer Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse erforderlich. 

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt. Entscheidend ist allein die Höhe der aus dem Betrieb erzielbaren Erträge. Der Betrieb besteht aber weiterhin unverändert in vorherigem Umfang mit dem Pächter als Betreiber fort und könnte auch jederzeit nach Beendigung des Pachtverhältnisses wieder in der ursprünglichen Form weitergeführt werden. Die erzielbaren Erträge haben sich damit nicht verändert. Im Übrigen wäre eine Deckelung nicht anhand der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, sondern anhand der jeweiligen Nettopacht (insbesondere vor Abzug des steuerlichen Freibetrags aus § 13 Abs. 3 Satz 1 EStG) vorzunehmen.

[bookmark: _Hlk215068563]Da diese streitentscheidende Rechtsfrage aktuell Gegenstand eines beim BFH unter dem Az. X R 7/25 geführten Revisionsverfahrens ist (Zulassung durch FG; Vorinstanz: Niedersächsisches FG, Urt. v. 27.11.2024, 9 K 11023/22), gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 

Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
